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Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
Davon anwesend:  5
Ja:  5
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen: 0

Beschlussnummer: 8-2020
Tenor: Aufhebung des Beschlusses Nr. 19-2019 

und des Vertrages vom 14.06.2019 sowie 
Abschluss eines neuen Vertrages zur Er-
richtung einer Grundstückszufahrt zum 
Grundstück in der Gemarkung Schiebs-
dorf, Flur 1, Flurstück 314 (Schiebs- 
dorf 13 A)

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: 9
Davon anwesend:  5
Ja:  5
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen: 0

Beschlussnummer: 9-2020
Tenor: Versagung des gemeindlichen Einver-

nehmens zum Vorhaben: Voranfrage zur 
Errichtung einer Lagerhalle für Baumate-
rialien und Baumaschinen, Gemarkung 
Jetsch, Flur 2, Flurstück 131/2

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
Davon anwesend:  5
Ja:  0
Nein:  5
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 10-2020
Tenor: Erteilung des gemeindlichen Einverneh-

mens gemäß Baugesetzbuch (BauGB) 
zum Vorhaben: Errichtung eines Zweifa-
milienhauses mit Carports und Abstell-
räumen sowie Errichtung eines Einfami-
lienhauses mit Carport und Abstellraum 
auf dem Grundstück der Gemarkung 
Schiebsdorf, Flur 2, Flurstück 68

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
Davon anwesend: 5
Ja:  5
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 13-2020
Tenor: Erteilung des gemeindlichen Einverneh-

mens zum Antrag auf Vorbescheid: Er-
richtung von zwei Einfamilienhäusern mit 
Nebengebäude,Garage/Carport in der 
Gemarkung Schiebsdorf

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
Davon anwesend:  5
Ja:  5
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 12-2020
Tenor: Annahme einer Schenkung eines Grund-

stücks im OT Schiebsdorf
Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
Davon anwesend:  5
Ja:  5
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Amtliche Bekanntmachungen

GEMEINDE DRAHNSDORF

Hiermit werden gem. § 39 Abs. 3 BbgKVerf nachfolgende Be-
schlüsse, welche in der Sitzung der Gemeindevertretung vom 
14.04.2020 gefasst wurden, in ortsüblicher Weise in ihrem we-
sentlichen Inhalt öffentlich bekannt gemacht:
Beschlussnummer: 10-2020
Tenor: Auftragsvergabe zum Bauvorhaben: Um-

rüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-
Technik in Krossen, an die Firma SPIE 
SAG GmbH, Am Annahofer Graben 1-3, 
03099 Kolkwitz

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
Davon anwesend:  6
Ja:  6
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 12-2020
Tenor: Bestätigung des 1. Nachtragsangebotes 

vom 09.04.2020 zur Baumaßnahme: Mit-
verlegung des Straßenbeleuchtungska-
bels in der Ortslage Krossen im Zuge der 
Gaserschließung durch die SÜLL

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
Davon anwesend:  6
Ja:  6
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

GEMEINDE KASEL-GOLZIG

Hiermit werden gem. § 39 Abs. 3 BbgKVerf nachfolgende Be-
schlüsse, welche in der Sitzung der Gemeindevertretung vom 
23.03.2020 gefasst wurden, in ortsüblicher Weise in ihrem we-
sentlichen Inhalt öffentlich bekannt gemacht:
Beschlussnummer: 1-2020
Tenor: Durchführungsbeschluss zum Ausbau von 

Mietwohnungen im Dachgeschoss, Gol-
ßener Straße 32 in 15938 Kasel-Golzig

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
Davon anwesend:  5
Ja:  5
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 7-2020
Tenor: Zustimmung zum Vorhaben der Telekom 

Deutschland GmbH (vertreten durch die 
Deutsche Telekom Technik GmbH): Breit-
bandinfrastrukturausbau Brandenburg 
- Ausbaustrecke Gemeinde Kasel-Golzig 
(Lübbener Straße, Zaucher Weg, Jetscher 
Weg, Golßener Straße, Pestalozziplatz und 
Parkstraße)

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
Davon anwesend:  5
Ja:  5
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 11-2020
Tenor: Aufstellung des Bebauungsplanes „Frei-

flächen - Photovoltaikanlage Schiebsdorf 
- I“ in der Gemeinde Kasel - Golzig OT 
Schiebsdorf -
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GEMEINDE RIETZNEUENDORF-STAAKOW

Hiermit werden gem. § 39 Abs. 3 BbgKVerf nachfolgende Be-
schlüsse, welche in der Sitzung der Gemeindevertretung vom 
30.03.2020 gefasst wurden, in ortsüblicher Weise in ihrem we-
sentlichen Inhalt öffentlich bekannt gemacht:
Beschlussnummer: 9-2020
Tenor: Haushaltssicherungskonzept 2020 der Ge-

meinde Rietzneuendorf-Staakow
Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
Davon anwesend:  7
Ja:  7
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 10-2020
Tenor: Verzicht auf die erneute Anhörung zum 

Haushaltssicherungskonzept 2020 der Ge-
meinde Rietzneuendorf-Staakow

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
Davon anwesend:  7
Ja:  7
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 11-2020
Tenor: Haushaltssatzung 2020 der Gemeinde 

Rietzneuendorf-Staakow
Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
Davon anwesend:  7
Ja:  7
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 5-2020
Tenor: Abschluss eines Wartungsvertrag mit Da-

tenfernübertragung für die Kleinkläranlage 
des Objektes Schlossstr. 1 in 15910 Rietz-
neuendorf-Staakow OT Rietzneuendorf

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
Davon anwesend:  7
Ja:  0
Nein:  7
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 8-2020
Tenor: Bevollmächtigung des Landkreises Dah-

me-Spreewald für die Ausschreibung der 
Belieferung Erdgas für die gemeindlichen 
Abnahmestellen in dem Zeitraum vom 
01.01.2021 (6.00 Uhr) - 01.01.2023 
(6.00 Uhr)

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
Davon anwesend:  7
Ja:  7
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 4-2020
Tenor: Nochmalige Erteilung des gemeindlichen 

Einvernehmens gem. Baugesetzbuch 
(BauGB) zum Vorhaben: Umbau und Sanie-
rung der historischen Wassermühle „Staak-
mühle“, Wiederinbenutzungnahme nach 
Leerstand als Wohnung mit Garage und La-
gerräumen, Büroräume für stilles Gewerbe 
mit Galerieräumen sowie Instandsetzung 
des Mühlenturm, Gemarkung Staakow,  
Flur 5, Flurstücke 158 und 157

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
Davon anwesend:  7
Ja:  7
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 7-2020
Tenor: Kostenübernahme durch die Gemeinde für 

die Ausleihe einer Tauchpumpe von Herrn 
Fredy Neumann für die Kläranlage des Ob-
jekts Schlossstr. 1 in 15910 Rietzneuen-
dorf-Staakow OT Rietzneuendorf

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
Davon anwesend:  7
Ja:  4
Nein:  2
Enthaltung:  1
Befangen:  0

GEMEINDE STEINREICH

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
der Gemeinde Steinreich  

für das Haushaltsjahr 2020
Aufgrund der §§ 65 ff der Kommunalverfassung des Landes 
Brandenburg (BbgKVerf) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 21.12.2007 (GVBl. I/19 S.286) wird nach Beschluss der Ge-
meindevertretung in öffentlicher Sitzung vom 12.03.2020 folgen-
de Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird
1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der
ordentlichen Erträge auf 872.800,00 €
ordentlichen Aufwendungen auf 876.300,00 €
außerordentlichen Erträge auf 12.500,00 €
außerordentlichen Aufwendungen auf 12.500,00 €

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der
Einzahlungen auf 834.600,00 €
Auszahlungen auf 973.600,00 €
festgesetzt.
Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes 
entfallen auf:
Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit auf

787.800,00 €

Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit auf

876.700,00 €

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 46.800,00 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 49.300,00 €

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 0,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 47.600,00 €

Einzahlungen aus der Auflösung 
von Liquiditätsreserven

0,00 €

Auszahlungen an Liquiditätsreserven 0,00 €

§ 2
Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.
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§ 4
Die Steuersätze für die Realsteuern, die in einer gesonderten 
Satzung (Hebesatzung vom 21.05.2015) festgesetzt worden 
sind, betragen:
1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Be-
triebe (Grundsteuer A)

620 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 410 v. H.
2. Gewerbesteuer 320 v. H.

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Auf-
wendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeu-
tung angesehen werden, wird auf

3.000,00 €
festgesetzt.

2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszah-
lungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnah-
men im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf

5.000,00 €
festgesetzt.

3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmä-
ßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zu-
stimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf

3.000,00 €
festgesetzt.

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen 
ist, werden bei:
a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 20.000,00 € und
b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen 

Einzelaufwendungen oderEinzelauszahlungen auf 
10.000,00 €

festgesetzt.

§ 6

1. Der Haushalt gliedert sich in 26 Teilhaushalte. Die Teilhaushalte werden wie folgt zu 7 Budgets verbunden:

2. Soweit in der KomHKV oder im Haushaltsplan mit Vorbericht und Anlagen nichts anderes bestimmt ist, sind die Aufwendungen, 
die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig. Das gleiche gilt für Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigun-
gen.

3. Der Ausgleich der Mehraufwendungen innerhalb eines Budgets ist erst dann auszuführen, wenn weder innerhalb des Produk-
tes/ Teilhaushaltes die Mehraufwendungen ausgeglichen werden können.

4. Für Mehraufwendungen innerhalb eines Budgets, die durch Minderaufwendungen oder Mehrerträge im gleichen Budget ge-
deckt werden, müssen keine über- oder außerplanmäßige Aufwendungen beantragt werden. Eine Entscheidung der Gemeinde-
vertretung nach § 5 Abs. 3 entfällt. Die Sätze 1 und 2 gelten für Auszahlungen entsprechend.

5. Die Absätze 2 bis 4 gelten auch für Auszahlungen bei der Investitionstätigkeit sowie Verpflichtungsermächtigungen, wenn sie 
sachlich zusammenhängen.
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Beschlussnummer: 23-2020
Tenor: Bestätigung des 4. Nachtrages zum Bau-

vorhaben: Energetische Sanierung der 
Turnhalle der Grundschule Golßen, Stadt-
wall 9 in 15938 Golßen - Los 1: Erneue-
rung der Alu-Sandwich-Fassade

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  17
Davon anwesend:  8
Ja:  8
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Sonstige amtliche Bekanntmachungen

Landkreis Dahme-Spreewald

§ 7
Nach dem Haushaltssicherungskonzept kann der Haushalts-
ausgleich bis zum Jahr 2023 erreicht werden.
Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am 01.04.2020 
vom Landrat des Landkreises Dahme-, Spreewald, als allgemei-
ne untere Landesbehörde, erteilt / nicht erteilt.

Golßen, 20. April 2020

gez. Henri Urchs
Amtsdirektor

Die Haushaltssatzung 2020 der Gemeinde Steinreich mit den 
Bestandteilen Haushaltsplan, Ergebnisplan mit den entspre-
chenden Teilergebnisplänen, Finanzplan mit den entsprechen-
den Teilfinanzplänen, Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen sowie den Anlagen sind ersatzweise bekannt zu 
machen. Zu diesem Zweck hat die Auslegung ab dem 11. Mai 
zu jedermanns Einsicht an den öffentlichen Sprechzeiten des 
Amtes Unterspreewald:

Dienstag 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr
und
Donnerstag 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr
in den Amtsgebäuden des Amtes Unterspreewald, Markt 1, 
15938 Golßen und Hauptstraße 49, 15910 Schönwald zu erfol-
gen.

Golßen, 20.04.2020

gez. Henri Urchs
Amtsdirektor

STADT GOLßEN

Hiermit werden gem. § 39 Abs. 3 BbgKVerf nachfolgende Be-
schlüsse, welche in der Sitzung der Stadtverordnetenversamm-
lung vom 23.03.2020 gefasst wurden, in ortsüblicher Weise in 
ihrem wesentlichen Inhalt öffentlich bekannt gemacht:

Beschlussnummer: 24-2020
Tenor: Haushaltssicherungskonzept 2020 der 

Stadt Golßen
Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  17
Davon anwesend:  8
Ja:  4
Nein:  0
Enthaltung:  4
Befangen:  0

Beschlussnummer: 25-2020
Tenor: Verzicht auf die erneute Anhörung zum 

Haushaltssicherungskonzept 2020 der 
Stadt Golßen

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  17
Davon anwesend:  8
Ja:  2
Nein:  5
Enthaltung:  1
Befangen:  0

Beschlussnummer: 26-2020
Tenor: Haushaltssatzung 2020 der Stadt Golßen
Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  17
Davon anwesend:  8
Ja:  5
Nein:  0
Enthaltung:  3
Befangen:  0
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Nach Redaktionsschluss eingegangen

Bekanntmachung  
der Gemeinde Bersteland

Inkraftsetzung der 1. Änderung  
des Flächennutzungsplanes (FNP)  

der Gemeinde Bersteland, Ortsteil Freiwalde
Der Landkreis Dahme Spreewald, Dez. V, Bauleit- und strategi-
sche Planung, hat mit Schreiben vom 22.04.2020 (AZ 40078-
20-621) gem. § 6 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) die von der 
Gemeindevertretung der Gemeinde Bersteland am 28.08.2019 
beschlossene 1. Änderung des Flächennutzungsplanes für den 
OT Freiwalde in der Fassung vom Juli 2019 genehmigt.
Diese Genehmigung wird hiermit gemäß § 6 Abs. 5 des Bauge-
setzbuches (BauGB) ortsüblich bekanntgemacht. Mit dieser Be-
kanntmachung tritt die 1. Änderung des Flächennutzungsplans 
in Kraft.
Jedermann kann die 1. Änderung des Flächennutzungsplans 
mit der Begründung und die zusammenfassende Erklärung ab 
diesem Tage im Amt Unterspreewald, Nebenstelle Hauptstraße 
49, 15910 Schönwald, Bauamt, Zimmer 6, an den Sprechtagen
dienstags 9.00 - 12.00 und 13.00 - 18.00 Uhr
donnerstags 9.00 - 12.00 und 13.00 - 16.00 Uhr
oder außerhalb der Sprechzeiten nach Vereinbarung einsehen 
und über deren Inhalt Auskunft verlangen.
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verlet-
zung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln 
der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB 
wird hingewiesen.

Unbeachtlich werden demnach
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beacht-

liche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften,

2. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Man-
gel begründen soll, ist darzulegen.

Golßen, den 28.04.2020
gez. Amtsdirektor [Siegel]

Sellendorf
Flur 2

Altgolßen
Flur 3

Hohendorf
Flur 3

Sellendorf
Flur 1

Altgolßen
Flur 2

Altgolßen
Flur 4

Golßen
Flur 9

Hohendorf
Flur 1

Antragsgebiet Flurstücke Gemarkungsgrenze Flurgrenze

Jagdgenossenschaften

Jagdgenossenschaft  
Falkenhain/Schäcksdorf

Mitteilung
Hiermit teilt der Vorstand der Jagdgenossenschaft Falkenhain/
Schäcksdorf mit, dass aufgrund der Corona-Krise die für den 
08.05.2020 angesetzte Jahreshauptversammlung für das Jagd-
jahr 2019/20 ausfällt.
Ein neuer Termin wird zu gegebener Zeit veröffentlicht. Der Vor-
stand bittet um Ihr Verständnis.
Für die kommende, nicht ganz einfache Zeit wünschen wir Ihnen 
alles erdenkliche Gute, insbesondere eine stabile Gesundheit.

Falkenhain, 27.04.2020

gez. Albrecht, Jagdvorsteher

Amtsblatt für das Amt Unterspreewald mit den Gemeinden Bersteland, Drahnsdorf, 
Kasel-Golzig, Krausnick-Groß Wasserburg, Rietzneuendorf-Staakow, 
Schlepzig, Schönwald, Steinreich, Unterspreewald und der Stadt Golßen
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Achtung!
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
für die Amtsverwaltung des Amtes Unterspreewald an den 
Standorten Golßen und Schönwalde gelten folgende Sprechzeiten:
Diese lauten wie folgt:
Dienstag: 09:00 Uhr - 12:00 Uhr 13:00 Uhr - 18:00 Uhr
Donnerstag: 09:00 Uhr - 12:00 Uhr 13:00 Uhr - 16:00 Uhr
Montag, Mittwoch und Freitag kein Sprechtag
neue Fax-Nr.: Standort Schönwalde: 035474 206-24
Für das Einwohnermeldeamt gelten folgende Sprechzeiten:
Standort Golßen 
Montag: 10:00 Uhr - 12:00 Uhr
Dienstag: 09:00 Uhr - 12:00 Uhr 13:00 Uhr - 18:00 Uhr
Standort Schönwalde
Mittwoch 10:00 Uhr - 12:00 Uhr
Donnerstag 09:00 Uhr - 12:00 Uhr 13:00 Uhr - 16:00 Uhr

Mitteilung der Versichertenberaterin  
der Deutschen Rentenversicherung Bund
Frau Edelgard Schiela, Versichertenberaterin der Deutschen 
Rentenversicherung, führt monatlich eine kostenlose Beratung 
zu Fragen der gesetzlichen Rentenversicherung durch.
Sie bittet um vorherige tel. Anmeldung unter der
Tel.-Nr.: 03546 3509 oder unter der Handy-Nr.: 0171 794 66 38

Die Rentenberatung findet ab 2020 jeden 2. Mittwoch im Monat, 
wie folgt statt:
In der Amtsverwaltung des Amtes Unterspreewald, am 
Hauptstandort in Golßen, Bürgermeisterbüro, Markt 1 in  
15938 Golßen,

in der Zeit zwischen 9:00 Uhr - 09:30 Uhr

In der Amtsverwaltung des Amtes Unterspreewald, am Neben-
sitz in der 1. Etage, Raum S 111, Ortsteil Schönwalde, Haupt-
straße 49, in 15910 Schönwald,

in der Zeit zwischen 10:00 - 10:30 Uhr

In der Gemeinde Unterspreewald, im Ortsteil Neu Lübbenau, 
Bürgermeisterbüro, Hauptstr. 67, in 15910 Unterspreewald,

in der Zeit zwischen 11:00 - 11:30 Uhr

in der Gemeinde Schlepzig, im Dorfgemeinschaftshaus, 
Kockotweg 1, 15910 Schlepzig,

in der Zeit von 12:00 - 12:30 Uhr
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Tourenplan der Fahrbibliothek LDS

Der Landkreis Dahme-Spreewald bietet die bibliotheksmäßige Betreuung durch den Bücherbus an. Der Leser kann im Bücher-
bus unter etwa 4000 Medien auswählen, weitere 35.000 Medien stehen im Magazin in Lübben zum Austausch bereit. Neben Bü-
chern aller Interessensgebiete sind auch Zeitschriften, Filme, Hörbücher, Musik-CDs und Spiele im Angebot. Jährlich werden etwa  
1.200 Medien neu angeschafft. Den Tourenplan finden Sie anbei und unter dem angegebenen Link zur Seite des Landkreises Dah-
me-Spreewald - dort auf der rechten Seite.*
Viel Spaß beim Lesen!
Anbieter: Landkreis Dahme-Spreewald
Telefon: 03546 2257782
Fax: 03546 2257783
E-Mail: fahrbibliothek@dahme-spreewald.de
Internet: www.dahme-spreewald.info/de/bildung/fahrbibliothek/2897.html


